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1. Verbesserung von redaktionellen Fehlern und redaktionelle Ergänzungen 
(Tippfehler, Gliederung, Seitenzahlen, Anlagenliste u. ä.). 
 

2. Benutzung der von der WI-Bank zur Verfügung gestellten Tabellen 
Im KEK bereits vorhandene Informationen wurden in die vorgegebenen Tabellen 
eingefügt. 
- Ergänzung S. 6 und 10, sowie Tabellen 4 (Innenentwicklung) und 5 

(Infrastruktur) als neue Anlagen 4 und 5 zum KEK 
 
3. Zeichenanzahl bei Kapitel „Vorstellung der Kommune ergänzt 

- Seite 3 
 
4. Darstellung fehlender Gebäude mit öffentlicher Funktion in den Karten 

- Seite 30,33 und 36, sowie Überarbeitung der Karten „Darstellung des 
Baubestands in den historischen Ortskernen“ im Anlagenkonvolut 2 
 

5. Erstellung von separaten Karten zur Siedlungsgenese zusätzlich zu denen im 
Text 
- Karten „Abgrenzung des historischen Ortskerns aus der Siedlungsgenese“ im 

Anlagenkonvolut 1 
 
6. Liste der Kulturdenkmäler / Gesamtanlage, sowie der besonderen 

Kulturdenkmäler und der im Außenbereich liegenden Kulturdenkmäler 
- Auszüge aus der Denkmaltopographie 2014 Oestrich-Winkel betreffend neu 

als Anlagenkonvolut 3 und entsprechender Hinweis S. 24 
 
7. Kapitel 3.1 Erfassung Innenentwicklungspotentiale – Verbesserung Rechenfehler 

(hat keine weiteren Auswirkungen, außer Anpassungen im Text) 
- Seite 41, 53 

 
8. Die Verfahrensbegleitung und die städtebauliche Beratung sind als zwei Projekte 

bzw. 2 Förderanträge in den Maßnahmengetrennt darzustellen 
- S. 85 getrennte Darstellung der beiden Maßnahmen 

 
9. Es fehlte die Aussage, wie die Bürger:innen angesprochen wurden, um an der 

Erarbeitung zum KEK teilzunehmen. 
- S. 103, Ergänzung, sowie Anlagenkonvolut 6 mit Nachweisen zur 

Bürgeransprache zur Teilnahme an der Erarbeitung des KEK 




